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Die zweijährige Amtszeit 
der Präsidentin der SUK, Frau 
Regierungspräsidentin Regine 
Aeppli, läuft Ende 2009 ab. 
Das Präsidium der SUK geht 
nach Bern. 

Frau Aeppli hat sich in ihrer 
Amtszeit nachdrücklich für die 
Anliegen der Universitätsträ-
ger bei der Ausarbeitung des 
Entwurfs zum neuen HFKG 
eingesetzt und die SUK im 
entsprechenden politischen 
Steuerungsorgan des Bundes 
vertreten. 

Die SUK dankt ihr für die 
kompetente Leitung nicht nur 
in den vergangenen beiden 
Jahren, sondern bereits zuvor 
von Mai 2005 bis April 2007, 
als sie ebenfalls die Präsident-
schaft innehatte, und freut sich 
auf ihre zukünftige weitere Mit-
wirkung als Mitglied der SUK.

Bernhard Pulver  

Die SUK wählte an ihrer  
Sitzung vom 1. Oktober 2009 
den Berner Erziehungsdirektor 
Dr. Bernhard Pulver zu ihrem 
neuen Präsidenten für die Jah-
re 2010 und 2011.

Nach acht Jahren als Gene-
ralsekretär der Grünen Partei 
der Schweiz studierte Herr 
Pulver in Neuenburg Rechts-
wissenschaften. Im Jahr 2006 

wurde er in den Regierungs-
rat des Kantons Bern gewählt, 
wo er die Erziehungsdirektion 
übernahm.

Seine Amtszeit als Präsi-
dent der SUK dürfte stark im 
Zeichen der parlamentarischen 
Diskussionen um das HFKG 
stehen und könnte, sofern das 
neue Bundesgesetz planmäs-
sig 2012 in Kraft treten sollte, 
die letzte sein, bevor der Bund 
die Leitung des obersten hoch-
schulpolitischen Organs über-
nimmt. 

Da der neue Präsident der 
SUK somit wieder ein Kantons-
vertreter ist, kommt das Amt 
des Vizepräsidenten weiterhin 
einem Bundesvertreter zu. Die 
SUK wählte  den amtierenden 
Vizepräsidenten, Staatssekre-
tär Dr. Mauro Dell’Ambrogio, 
für weitere zwei Jahre in dieses 
Amt.

INFOSchweizerische Universitätskonferenz

•

Neuer Präsident der SUK

Schritt um Schritt geht die parlamentarische Diskussion des 
HFKG vorwärts. Ende August hat die Kommission für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur des Ständerats die formelle Behandlung dieses 
Dossiers begonnen. Die WBK trat einstimmig auf die Vorlage ein 
und lehnte einen Rückweisungsantrag ab. Es wurde eine fünf- 
köpfige Subkommission eingesetzt, welche sich mit den Ände-
rungsvorschlägen befassen und auf Ende Januar einen Bericht 
vorlegen wird. Dann wird absehbar sein, welche Änderungen am 
Gesetzesentwurf vorgeschlagen werden und um wie viel sich die 
bisherige Planung dadurch verzögern könnte.
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Kooperations- und Innovationsprojekte 2012
Die SUK hat sich mit den 

laufenden Kooperations- und 
Innovationsprojekten befasst 
und das Vorgehen für das 
Übergangsjahr 2012 beschlos-
sen. Der Ball liegt nun bei den 
Projektleitungen.

Im Januar 2009 hatte die 
SUK Kenntnis genommen vom 
Bericht über die Evaluation 
der Kooperations- und Innova-
tionsprojekte der Beitragspe-
riode 2004–2007 von Prof. 
Jean-Philippe Leresche. Im An-
schluss daran bildete die SUK 
eine Arbeitsgruppe aus Vertre-
terinnen und Vertretern der In-
stitutionen SBF, BBT, ETH-Rat, 
SNF sowie den Dienstchefs 
Hochschulen der Kantone Bern 
und Zürich und der Evaluatorin 
der Kooperations- und Innova-
tionsprojekte 2000–2003. 

Übergangsjahr 2012

Das Ziel der Arbeitsgrup-
pe war die Erarbeitung von 
Vorschlägen, ob und wie die 
in der Evaluation gemachten 
Empfehlungen in Zukunft und 
besonders im Hinblick auf das 
HFKG konkret umgesetzt wer-
den können. Dies beinhaltete 
auch eine Diskussion über das 
Vorgehen im Jahr 2012, das 
als einjährige BFI-Periode eine 
Besonderheit bildet. Der Bun-
desrat hatte sich für eine Über-
gangsbotschaft im Jahre 2012 
entscheiden, um den Rhyth-
mus der BFI-Botschaften an die 
Legislaturperiode der Eidge-
nössischen Räte anzupassen. 
Die nächste Vierjahresperiode 

für die Vergabe projektgebun-
dener Beiträge wird somit in 
die Jahre 2013–2016 fallen. 

Dieser Entscheid wirkt sich 
auf das weitere Vorgehen bei 
der Vergabe von projektge-
bundenen Beiträgen aus. Ins-
besondere haben sich Fragen 
ergeben bezüglich einer Wei-
terführung der Projekte der 
Beitragsperiode 2008–2011 im 
Jahr 2012. Des Weiteren stellte 
sich die Frage, ob für die  
Zwischenperiode 2012 eine 
Ausschreibung für die Eingabe 
von neuen Kooperations- und 
Innovationsprojekten stattfin-
den solle. 

Verlängerung  
möglich

Auf der Basis der von der 
Arbeitsgruppe gemachten Vor-
schläge entschied die SUK in 
ihrer Sitzung vom 1. Oktober 
2009, dass für die Zwischen-
periode 2012 keine Ausschrei-
bung für Eingaben von neuen 
Kooperations- und Innovati-
onsprojekten stattfinden wird. 
Die laufenden Projekte sollen 
aber – je nach Kategorie A, B, C 
oder P – entweder die Möglich-
keit haben, einen Antrag auf 
kostenneutrale Verlängerung 
der Projektlaufzeit bis Ende 
2012 zu stellen oder aber einen 
Antrag auf zusätzliche Mittel 
für 2012. 

Im Antrag auf eine kosten-
neutrale Verlängerung hat die 
Projektleitung einen Bedarf 
nachzuweisen, der beispiels-

weise aufgrund von Verzö-
gerungen beim Projektstart, 
personellen Änderungen oder 
zusätzlichen Folgearbeiten 
entstehen kann. 

Die Projektleitungen jener 
Projekte, die zusätzliche Mittel 
beantragen können, müssen 
im Antrag nachweisen, dass 
Ende 2011 keine Restgelder 
mehr zur Verfügung stehen 
werden. Das beantragte Bud-
get 2012 und die damit verbun-
denen Ziele müssen sich in das 
von der SUK verabschiedete 
Projekt 2008–2011 einbetten 
bzw. ergeben sich daraus und 
führen zu einem erfolgreichen 
Abschluss bzw. zu einer weiter-
hin erfolgreichen Fortsetzung 
des Projekts. Die Projektlei-
tungen haben auch Angaben 
zur Projektplanung nach 2012 
zu machen. Zudem muss der 
aktuelle Projektverlauf anhand 
der Reportings 2008 und 2009 
als erfolgreich bewertet wer-
den können.

Frist: 1. April 2010

Die Projektleitungen können 
die Anträge dem Generalsekre-
tariat der SUK bis am 1. April 
2010 zukommen lassen. Im 
Herbst 2010 wird die SUK defi-
nitiv für jedes einzelne Projekt 
über die kostenneutrale Ver-
längerung bis Ende 2012 oder 
die Vergabe von zusätzlichen 
Mitteln für 2012 entscheiden 
(vorbehältlich der parlamenta-
rischen Beschlüsse). 
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Akkreditierung des «Institut de hautes études in-
ternationales et du développement» (IHEID), Genf

An ihrer Sitzung vom 1. Ok-
tober hat die SUK das «Insti-
tut de hautes études internati-
onales et du développement» 
(IHEID) ohne Auflagen als 
universitäre Institution akkre-
ditiert und folgte damit den 
Empfehlungen des OAQ.

Die Akkreditierung ist sie-
ben Jahre gültig. Die SUK emp-
fiehlt ausserdem dem Bundes-
rat, das IHEID als beitragsbe-
rechtigte Institution nach Art. 
11 UFG anzuerkennen.

Fusion 2008

Das IHEID war am 1. Janu-
ar 2008 in Genf offiziell ge-
gründet worden. Es war das 

Ergebnis der Fusion zweier 
bereits existierender Institute, 
des «Institut universitaire de 
hautes études internationa-
les» (IUHEI), gegründet 1927, 
und des «Institut universitaire 
d’études du développement» 
(IUED), gegründet 1962. Das 
IHEID mit ca. 800 Studieren-
den aus der ganzen Welt bie-
tet zweisprachigen Unterricht 
in Englisch und Französisch 
an. Es verleiht Mastertitel und 
Doktorate in den Bereichen 
Entwicklungsstudien, interna-
tionales Recht, internationale 
Wirtschaft, internationale Ge-
schichte und Politik sowie Poli-
tikwissenschaft. Es führt auch 
Weiterbildungsprogramme im 
Angebot.

Die internationale Exper-
tengruppe, die den Evalua-
tionsbericht verfasste, hob 
die folgenden Elemente be-
sonders lobend hervor: Die 
schnelle und umfassende Um-
setzung der neuen Struktur, 
das klare, anspruchsvolle und 
realistische Leitbild, die Über-
einstimmung der institutio-
nellen Rekrutierungs- und For-
schungspolitik mit der Vision, 
die im Durchschnitt hohe Qua-
lität der Studierenden und den 
Bau der «Maison de la Paix» 
bis zum Jahr 2012. Das IHEID 
wird aufgefordert, an der Erfül-
lung der noch nicht erreichten 
Standards zu arbeiten, insbe-
sondere was das Qualitäts
sicherungssystem betrifft.

Anpassung der Studierendenstatistik an die  
Bologna-Reform

Am 4. September 2009 
übermittelte die CRUS der 
SUK einen Zwischenbericht 
zum Projekt «Anpassung der 
Studierendenstatistik an das 
Bologna-System» (Teilprojekt 
des Kooperations- und Inno-
vationsprojekts B-04 «Bolo-
gna: Koordination und Instru-
mente»).

Heute informiert die Stu-
dierendenstatistik über die An-
zahl der Studierenden («Pro-
Kopf-Zahl»), die Studienstufe, 
das Studienfach und den Ort 
der Immatrikulation. Sie sagt 
nichts aus über die Vollzeit

äquivalente (VZÄ), die Herkunft 
der Studienleistungen, die Mo-
bilität, das Studienprogramm 
oder die Transdisziplinarität. 
Das Ziel dieses innovativen 
und anspruchsvollen Projekts 
besteht darin sicherzustellen, 
dass die drei Hochschultypen 
(universitäre Hochschulen, 
Fachhochschulen und Päda-
gogische Hochschulen) in der 
Lage sein werden, dem Bun-
desamt für Statistik die VZÄ 
pro Student/in zu liefern.

Der Bericht, den die SUK 
zur Kenntnis genommen hat, 
beschreibt den Stand des Pro-

jekts, die ersten Beschlüsse 
hinsichtlich der Methodologie 
und die nötigen Anpassungen 
im Zeitplan.

Das Projekt umfasst zwei 
Pilotphasen und die Redakti-
on eines technischen Hand-
buches. Ende 2011 wird die 
CRUS die Federführung für die 
Umsetzung des Projekts an das 
BFS übergeben; sie wird aber 
auch im weiteren Verlauf daran 
beteiligt sein. Die ersten Er-
gebnisse werden im Jahr 2014 
erwartet.



Nummer 4/09 – November 2009 – S. 4   SUK INFO 

Bundesprogramm 
Chancengleichheit

Die SUK hat an ihrer Sitzung 
vom 1.10.09 die Verteilung der 
Anreizprämien für die Anstel-
lung von Professorinnen an den 
kantonalen Universitäten im Jahr 
2009 gutgeheissen. Von den to-
tal 168 Neuanstellungen entfie-
len 30 auf Frauen (= 18%).

Verteilung der  
Anreizprämien 2009

Bausubventions
gesuch «Usine Leu» 
des Kantons Waadt

An ihrer Sitzung vom 1. Okto-
ber 2009 schloss sich die SUK 
der Empfehlung der Fachstelle 
für Hochschulbauten (FHB) an, 
die das Bausubventionsgesuch 
des Kantons Waadt Université 
de Lausanne, Faculté des sci-
ences humaines et environne-
mentales: achat et transformati-
on du bâtiment Mouline (Usine 
Leu) grundsätzlich unterstützt. 
Dies knüpfte sie jedoch an die 
Bedingung, dass den von der 
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Zulassung Medizin 
2010 

Die Frist für die Anmeldung 
zum Studium der Medizin ab 
Herbst 2010 dauert bis zum 
15. Februar 2010. Zuständig für 
das gesamte Anmeldeverfah-
ren ist die Rektorenkonferenz  
der Schweizer Universitäten 
(www.crus.ch).

Sofern die festgelegten diszi-
plinenspezifischen Grenzwerte 
für die Zahl der Anmeldungen 
zu diesem Termin überschritten 
werden, wird am Freitag, 9. Juli 
2010, erneut ein Eignungstest 
durchgeführt. Ebenfalls bereits 
bekannt ist das Datum für den 
allfälligen Eignungstest 2011: 
Freitag, 8. Juli 2011.

Änderung des  
Kostenrechnungs

modells

Die Qualitätskontrolle der 
Kostenrechnungsdaten 2007, 
die das BFS vorgenommen hat, 
brachte Unterschiede zwischen 
den Hochschulen bei der Defini-
tion der Erlöse und deren Vertei-
lung auf die Kostenträger (Kap. 
4.3.3.) an den Tag. In der Folge 
verfasste eine Arbeitsgruppe 
eine neue Version des Kapitels, 
um die nötigen Präzisierungen 
und Klärungen anzubringen.  
Diese Änderungen führten zur 
Version 2.3. des Kostenrech-
nungsmodells, die ab sofort ver-
fügbar ist unter: http://www.
cus.ch/wDeutsch/publikati-
onen/Kostenrechnung/index.
php

Universität Prämie
Basel 26’667.–
Bern 133’333.–

Freiburg 53’333.–

Genf 53’333.–

Lausanne 106’667.–

Luzern –.–

Neuenburg 53’333.–

St. Gallen –.–

USI 26’667.–
Zürich 346’667.–

Total 800’000.–

FHB formulierten Kritikpunkten 
Rechnung getragen wird und 
dass das Projekt durch den zu-
ständigen Experten der FHB be-
gleitet wird.

Auszahlung 2009 der 
Grundbeiträge

Der Gesamtbetrag der Grund-
beiträge im Auszahlungsjahr 
2009 beläuft sich auf 549,8 Mio. 
Fr., das sind 24,93 Mio. Fr. oder 
4,75% mehr als im Vorjahr.

Für die kantonalen Universi-
täten belaufen sich die Grund-
beiträge im Auszahlungsjahr 
2009 total auf 528,11 Mio. Fr.  
(+ 4,81%). An die beitragsbe-
rechtigten Institutionen geht ein 
Betrag in der Höhe von 20,7 Mio. 
Fr. (+1,5%). Die Aufwendungen 
für Expertenaufträge, Evaluati-
onen und Expertisen macht 0.97 
Mio. Fr. aus (+54%). Der Kohä-
sionsbeitrag beträgt gut 5 Mio. 
Fr., die wie in den vergangenen 
Jahren an den Kanton Freiburg 
gehen.


